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Schulische Regelungen der Stoy-Schule, die auch von den Dozent:innen 
und Teilnehmenden der Volkshochschule einzuhalten sind. Wir bitten um 
Kenntnisnahme und Einhaltung.  
 

HAUSORDNUNG   
 
„Lehrer:innen, Schüler:innen und Mitarbeiter:innen der Karl–Volkmar–Stoy–Schule Jena haben gemein-
same Ziele. Diese sind im Leitbild der Schule festgeschrieben. Um miteinander leben und lernen zu kön-
nen, sind eine Reihe von Regeln und Vorschriften nötig, die wir einhalten.“ So führt die Stoy-Schule in ihre 
Hausordnung ein.  
Die Volkshochschule Jena ist mit ihren Bildungsangeboten, bevorzugt am Abend, Gast in der Stoy-
Schule und arbeitet mit der Stoy-Schule sehr vertrauensvoll zusammen. Dies wollen wir unbedingt 
aufrecht erhalten und bitten daher die Dozent:innen und Teilnehmenden der vhs, sich unbedingt an 
die Regeln zu halten.  
 
1. Verhaltensregeln 

 
Die Unterrichtszeiten der vhs liegen zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr. Die Schule darf auch nur in diesen 
Zeiten (mit angemessenem Zeitfenster vor und nach dem Unterricht) betreten werden.  
 
Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 

 
Auf dem gesamten Schulgelände sind der Besitz und der Genuss alkoholischer Getränke sowie anderer 
Rauschmittel verboten. Zuwiderhandlungen führen zu Ordnungsmaßnahmen und in schweren Fällen zur 
polizeilichen Anzeige. Bei nichtschulischen Veranstaltungen auf dem Schulgelände bedarf der Alkoholaus-
schank einer Genehmigung des Schulleiters. 

 
Das Parken ist nur im öffentlichen Verkehrsraum möglich, denn alle Parkplätze auf dem Schulgelände sind 
vermietet. Fahrräder sind ausschließlich in den dafür vorgesehenen Fahrradständern auf dem Schulhof 
und keinesfalls an der historischen Fassage des Schulgebäudes abzustellen. Bei Diebstahl oder Beschädi-
gung wird keine Haftung übernommen. 
 
Bei Bränden und anderen Katastrophen ist den Anweisungen der Dozent:innen, der vhs-Ansprechperson 
und der Rettungskräfte unbedingt Folge zu leisten. In diesen Fällen wird das Schulgebäude geordnet und 
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ruhig über die gekennzeichneten Notausgänge verlassen. Die Kursgruppen treffen sich erkennbar als 
Gruppe auf dem Sammelplatz und warten dort. Der Sammelplatz im Evakuierungsfall ist der Bereich unter 
den Bäumen auf dem Schulhof. Ein entsprechendes Schild weist darauf hin. 
 
Fundsachen sind im Klassenraum erkennbar liegen zu lassen.  

 
Das Tragen von Kleidung, die extremistischen Haltungen nahe ist bzw. diese symbolisiert, ist untersagt.  
 
Plakate und andere Aushänge dürfen im Bereich der Schule nur mit Genehmigung der Schulleitung ange-
bracht werden. Das Verteilen von Druckschriften (Werbung, Handzettel u. ä.) innerhalb der Schule ist nicht 
erlaubt. 
 
2. Ordnung in den Unterrichtsräumen 

 
Die Räume sind in einem ordentlichen Zustand zu hinterlassen. Dazu gehört, dass 

- die Tafel gereinigt wird 
- die Stühle hochgestellt und die Tische in Reihe angeordnet sind 
- Fenster und Türen geschlossen sind 
- die Beleuchtung und sämtliche technischen Geräte ausgeschaltet sind. 

 
Die Mitnahme von Getränken in die Unterrichtsräume ist nur in fest verschließbaren Gefäßen gestattet. 
Verunreinigungen müssen von den Teilnehmenden bzw. Dozent:innen selbst beseitigt werden. Gegebe-
nenfalls haften sie dafür. 

 
Beschädigungen an Einrichtungsgegenständen und Geräten müssen unverzüglich der vhs-Ansprechper-
son im Haus oder der vhs-Geschäftsstelle gemeldet werden. Beschädigungen können zu Schadenersatz 
verpflichten und Ordnungsmaßnahmen sowie eine polizeiliche Anzeige zur Folge haben. 

 
Die in die Schule mitgebrachten Wertsachen, Geld und Kleidungsstücke sind nicht versichert, d. h. jede:r 
Teilnehmer:in ist selbst dafür verantwortlich.  
 
3. Datenschutz 

 
Die schulischen Datenschutzregelungen in der jeweils aktuellen Fassung sind im Schaukasten im 1. Ober-
geschoss der Schule befindet, veröffentlicht. Daneben gelten die allgemeinen Datenschutzregeln der vhs. 
 
Bei außergewöhnlichen Ereignissen, z. B. Pandemie, Drohung gegen die Schule oder Katastrophenfall, 
können von dieser Hausordnung abweichende Regelungen getroffen werden. 
 
Diese Hausordnung wird jede:m Teilnehmer:in im Unterricht bekannt gegeben. Durch Unterschrift auf der 
Teilnehmendenliste bestätigen die Teilnehmenden und Dozent:innen die Kenntnisnahme und erkennen die 
Regelungen an.  
 
Jena, 04.09.2023 
 
gez. Uta Seibold-Pfeiffer        gez. Dr. Angela Anding 
Schulleiterin                    Leiterin der vhs Jena 
                                

    
 


